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Minister wiederholt gegebene Orientierung zu, daß rechtliche 
Entscheidungen so zu treffen sind, daß sie den größten poli-

'ltischen und operativen Nutzen erbringen.

Dank der zielklaren Führung durch die Partei und ihre Führung, 
besonders durch den Minister für Staatssicherheit , war und ist 
jederzeit gewährleistet, daß das Ermittiungsverfahren und die 
damit verbundenen strafverfahrensrechtlichen Möglichkeiten durch 
die Untersuchungsorgane des MfS mit hohem politischen und poli
tisch-operativen Nutzeffekt im Kampf gegen den Feind gehand- 
habt wird. Die nachfolgend darzustellenden Forschungsergebnisse 
sollen dazu beitragen, daß dies auch unter den komplizierter 
gewordenen politischen und politisch-operativen Lagebedingungen 
der 80er Oahre gesichert bleibt. Dabei besieg das Hauptanlie- 
gen in der weiteren Qualifizierung der -Entscheidunqsvorbsrei-» 
tunq; sie ist die qrundleqende Voraussetzung für die Gewshr- 
leistung eines hohen politischen ühfd'politisch-operativen 
Nutzens jeder Entscheidung über die Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens und damit ye’fbundender st ra f ve rf ahrensrecht- 
licher Maßnahmen.
Dabei haben sich im Ergebnis der durchgeführten empirischen 
Untersuchungen für die Währung der Einheit von Parteilichkeit, 
Objektivität, w^J§e,pschaftlichkeit und Gesetzlich!:eit als 
Schwerpunkte erwfesen

- die sichiere Beherrschung der strafverf aürensr echtliclien. Grund
lagen für die Einleitung eines Ermittiungsverfainrens und für 
das Erwirken der Untersuchungshaft, insbesondere die konse
quente und einheitliche Nutzung des strafprozessualen 
Prüfungsverfahrens in der Untersuchungsarbeit des MfS,

— die weitere Qualifizierung der beweismäßigen Voraussetzungen 
für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, insbesondere 
der Beweisführung bei der Bearbeitung Operativer Vorgänge

1 Vgl. Schlußwort des Genossen Minister auf der Delegierten
konferenz der SED-Grundorganisation IX am 27. 11. 1980,


